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Die 
Dienstliche Beurteilung

gem.: Ausführungsvorschriften über die Beurteilung der 
Beamtinnen und Beamten und Tarifbeschäftigten des Schul- und 
Schulaufsichtsdienstes (AV Lehrkräftebeurteilung - AV LB) 
Bekanntmachung vom 13.03.2021, veröffentlicht  im Amtsblatt am 09.04.2021
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Bestenauslese
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Bestenauslese nach den Vorstellungen des 
Gesetzgebers und der Verwaltung –

Art. 33 Abs. 2 GG
(2) Jeder Deutsche hat nach seiner Eignung, Befähigung und 
fachlichen Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen 
Amte.

Personalentscheidungen müssen nach dem Leistungsprinzip 
erfolgen. Die dienstliche Beurteilung enthält Tatsachen und 
Werturteile, die unmittelbar Aufschluss über Eignung, 
Befähigung und fachliche Leistung der Bewerber geben sollen. 
Bei den Beurteilungen sind alle Leistungsstufen der 
Bewertungsskala zu berücksichtigen (Gesetz über die Laufbahnen der Beamtinnen und Beamten –

Berlin vom 21. 6. 2011).

Jede Abweichung von der Note „3“ muss mit eigenen Worten 
schriftlich begründet werden.
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Erkenntnisquellen
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Der Beurteiler muss sachgerechte und angemessene 
Erkenntnismöglichkeiten heranziehen.

VG Würzburg, v. 22.02.2011 – W 1 K 10.904

Keine spezielle Sachkunde für die Erstellung 
dienstlicher Beurteilungen

Aber:
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Leistungsbeurteilung  

Dienstliche Beurteilungen müssen die Kernleistung pädagogischer 
Arbeit, den Unterricht, erfassen; also keine punktuelle Beobachtung 
einer Unterrichtsstunde, sondern langfristige Erfolgskontrolle.
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Gesamturteil
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Das Gesamturteil muss zwar mit den Einzelbewertungen 
vereinbar sein; es wird jedoch überdies legitimerweise von      
Überlegungen beeinflusst, die in den Einzelbewertungen nicht 
zum Ausdruck gelangen (können) – insbesondere von den 
allgemeinen Laufbahnanforderungen.

(Helmut Schnellenbach: Beamtenrecht in der Praxis, 6. Auflage, Verlag C.H. Beck, München 2005)

„Das Gesamturteil als Akt wertender Erkenntnis ist unter 
Würdigung der Bedeutung und unter Gewichtung der 
Einzelmerkmale und ihrer Bewertungen kreativ zu entwickeln 
(...).“

Von den Leistungsmerkmalen zum Gesamturteil 
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Regelbeurteilung und  
Anlassbeurteilung
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Eine Anlassbeurteilung, die zwischen zwei 
Regelbeurteilungen erstellt wird, darf die Feststellungen und 
Bewertungen zu Eignung, Leistung und Befähigung in der 
zuvor erstellten Regelbeurteilung lediglich fortentwickeln.

Anlassbeurteilungen müssen aus den 
Regelbeurteilungen entwickelt werden!

BVerwG, 22.11.2012 - 2 VR 5.12

3.3 - Die Anlassbeurteilung ist aus der Regelbeurteilung 
fortzuentwickeln. Abweichungen unterliegen einer 
besonderen Begründungspflicht.

Ausführungsvorschriften über die Beurteilung der Beamtinnen und Beamten und Tarifbeschäftigten des Schul- und 
Schulaufsichtsdienstes (AV Lehrkräftebeurteilung - AV LB) Bekanntmachung vom 13.03.2021, veröffentlicht  im 
Amtsblatt am 09.04.2021
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Beurteilungen von Lehrkräften sollen einen vergleichenden 
Überblick über das Leistungspotenzial der Lehrkräfte 
ermöglichen. 

Vergleichbarkeit

Der Dienstherr entscheidet über das berufliche 
Vorankommen (Beförderungen) allein nach dem 
Leistungsgrundsatz und aufgrund eines nach sachlich 
gleichem Maßstab angelegten Vergleichs der Eignung, 
Leistung und Befähigung.
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Unterrichtsplanung

Formulieren Sie bitte für diese Untermerkmale die 
Güte und das Ausmaß entsprechend der „4“!
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Unterrichtsdurchführung

Formulieren Sie bitte für diese Untermerkmale die 
Güte und das Ausmaß entsprechend der „2“!
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Ich danke Ihnen für Ihre 
Aufmerksamkeit


